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Sachverhalt und Anträge 

Der BeschwerdefUhrer hat sich vom 13. bis 15. April 1994 

der europäischen Eignungsprufung unterzogen. Seine vier 

PrUfungsarbeiten sind wie folgt bewertet worden: 

PrUfungsarbeit A : 5 

Prüfungsarbeit B : 4 

Prüfungsarbeit C : 6 

Prflfungsarbeit D : 7. 

Gegen die Entscheidung der Prüfungskommission vom 

13. Oktober 1994, dais er die Prüfung nicht bestanden 

hahe, legte der BeschwerdefUhrer fristgerecht Beschwerde 

em, der die PrUfungskommission nicht abhalf. 

Zur Begründung trug der Beschwerdefflhrer im wesentlichen 

vor, die Prüfungsordnung sei im Hirthlick auf Artikel 134 

EPU dahingehend zu überprüfen, ob ihre einzelnen 

Bestimmungen zweckmäiig seien, insbesondere ob sie 

geeignet seien, die Qualifikation eines Bewerbers, vor 

dem EPA als Vertreter aufzutreten, zu ermittein. So sei 

die Anweisung, die Prufungsarbeiten auf hartem 

Durchschlagpapier zu schreiben, besonders für ihn als 

älteren Kandidaten unzumutbar gewesen. Die 

Prüfungskornmission habe im übrigen gegen den 

Gleichheitsgrundsatz versto1en, da die Arbeiten anderer 

Bewerber, die sich nicht an die genannte Anweisung 

gehalten und auf normalem Papier geschrieben hàtten, 

dennoch bewertet worden seien. Ein weiterer wesentlicher 

Verstog gegen den Grundsatz eines fairen Prflfungsver-

fahrens sei auierdem darin zu sehen, dais die Prüfer 11 
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und 12 bei der Bewertung seiner Arbeiten nicht die 

erforderliche tJnabhängigkeit gewahrt hätten. Der 

Prüfer 12 habe die Aufgaben nicht selbst durchgesehen, 

sondern die eigenen Noten dadurch gebildet, dag er 

diejenigen des Vorprüfers 11 nur urn halbe bis ganze 

Punkte verändert habe. 

Der BeschwerdefUhrer beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und die nicht bestandenen Teile. 

der Prufung 1994 durch die 1995 wiederholten Prufungen 

zu ersetzen und die Prufung 1995 zusammen mit Teil B aus 

1994 wie eine Erstprufung zu bewerten; die 

Beschwerdegebuhr zuruckzuzahlen. 

Die Kainmer hat der Präsidentin des Rats der zugelassenen 

Vertreter und dem Präsidenten des Europäischen 

Patentarnts Gelegenheit zur Stellungnahrne gegeben. 

Der Vertreter des Präsidenten des Europaischen 

Patentarnts äuierte sich in der rnündlichen Verhandlung 

dahingehend, dais die Manahxne, die Prufungsarbeiten auf 

hartem Durchschlagpapier schreiben zu lassen, der 

Erleichterung der Vervielfältigung dienen solite. Im 

ubrigen beruhe das eigentliche Bewertungsverfahren auf 

Losungsentwurfen, die den Prüfern der einzelnen Arbeiten 	) 
zur Verfugung gesteilt würden, an die sie aber nicht 

sklavisch gebunden seien, sondern durchaus, was auch 

irnmer wieder vorkoinme, davon abweichen könnten. 

Dazu von der Karnrner aufgefordert, hat die 

Prüfungskornmission das System der Bewertung erläutert, 

wonach jeder Prüfer semen eigenen Bewertungsbogen 

erhält. Ansch1iefend wird die Bewertung parallel von den 

PrUfern unabhängig voneinander ausgeführt, so daE 
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hierbei kein Prüfer Kenntnis von der durch den anderen 

Prüfer vergebenen Punktezahl hat. Im ailgemeinen sind 

die jeweiligen Prüfer derselben Prufungsarbeit 

geographisch weit voneinander entfernt. Erst nach der 

Bewertung tauschen sie ihre Ergebnisse aus und versuchen 

gegebenenfalls, sich auf eine Note zu einigen. 

Ent scheidungsgrinde 

Die Beschwerde 1st zulassig. 

Wie die Kammer bereits in ihrer Entscheidung vom 

5. Màrz 1989 (D 3/89 - (AB1. EPA 1991, 257) dargelegt 

hat, sind die Bestirnmungen, die der Verwaltungsrat oder 
kraft Delegation die Prüfungskommission zur Durchführung 

der Prüfung erlàl!t, nur in sehr beschränktem Umfang auf 

ihre Rechtsgultigkeit überprüfbar, well für den Er1a 

soicher Bestimmungen den zuständigen Gremien em 

Ermessen zusteht. Dies ist auch erforderlich, well die 

für die praktische Durchführung der Prüfung zustandigen 

Organe die Befugnis haben müssen, unter mehreren 

denkbaren Regelungen die Lösu.ng auszuwählen, die nach 

ihrer Meinung dem Sachverhalt angemessen ist. Dieses 

Ermessen ist für die Kammer nicht nachprUfbar. Es mag 

daher sein, dag eine bestimmte Regelung Hàrten mit sich 

bringt, das läJt sich aber bei einer generellen Regelung 

verschiedener Sachverhalte selten vermeiden. 

Im vorliegenden Fall bestehen allerdings Zweifel, ob die 

Anweisung, auf hartem Durchschlagpapier zu schreiben, 

als eine sachlich besonders geeignete Losung 
anzusprechen ist. DaS die Prüfungskommission inzwischen 

davon wieder Abstand genoinmen hat, scheint ein Hinweis 

darauf zu sein, daE sich die Lösung nicht bewàhrt hat. 

Dies 1äf!t aber nicht den SchluE zu, daS die 

Prflfungskommission durch die oben genannte Anweisung 

ihren Ermessensspielraum miEbraucht hat. Die dieser 
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Anweisung zugrundeliegende thDerlegung, das Kopieren der 

Prufungsarbeiten zu ersparen, mag für einen Teil der 
Kandidaten eine Erschwernis mit sich gebracht haben. Die 

Wahl der Prüfungsbedingungen kann sich aber in 

vielfaltiger Weise auf die Leistung der Kandidaten 
auswirken. So kann etwa die Festlegung von Ort, Zeit und 

Dauer der Prüfung dem einen Bewerber entgegenkonimen oder 

einen anderen benachteillgen. Soiche tJnterschiede sind 
untrennbar mit den verschiedenen Gewohnheiten und 

Fahigkeiten oder mit der jeweiligen personlichen 
Situation der Bewerber verbunden. Ein zu beanstandender 

Fehler liegt aber erst dann vor, wenn die 
Prufungsbedingungen so gewahlt werden, dais sie elnen 

Tell der Kandidaten benachteiligen, ohne dais hierfür em 
sachlich vertretbarer Grund gesehen werden kann. Eine 
soiche Sachlage ist, wie oben dargelegt, nicht gegeben. 

Daher liegt im Sirin der genannten Entscheidung kein 
Ermessensmibrauch vor, der es rechtfertigen würde, die 

angegriffene Entscheidung der PrUfungskornmission 

aufzuheben. 

4. 	Der Beschwerdeführer beruft sich auf eine Verletzung des 

Gleichheitsgrundsatzes, da andere Kollegen, deren 
Arbeiten, obwohl sie sich nicht an die Anweisung 
gehalten hätten, dennoch korrigiert worden wären, mehr 
Zeit und damit bessere Erfolgschancen gehabt hätten. Der 

Beschwerdeführer hat die Prüfung unter den 

vorgeschriebenén Bedingungen abgelegt. Eine 

hypothetische Beurteilung, weiche Leistung er unter 

anderen Bedingungen erbracht hätte, ist nicht moglich. 

Er kann insbesondere nichts daraus herleiten, dag die 

PrQfungskoinmission nachtraglich entschieden hat, auch 

die Arbeiten einzelner Bewerber zu korrigieren, die 

nicht auf Durchschreibpapier geschrieben haben. Darnit 

soilte ersichtlich besonderen Falisituationen Recimung 

getragen werden, wie etwa bel Bewerbern, denen em 

ärztliches Attest bestätigte, dag sie zurn Schreiben auf 

Durchschreibpapier nicht in der Lage waren. Eine 
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Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes gegenüber diesen 

Kandidaten läge nur dann vor, wenn der Beschwerdeführer 

ebenfalls auf normalem Papier geschrieben hàtte und ibm 

unter vergleichbaren Bedingungen der Dispens verweigert 

worden ware. Es ist zwar bedauerlich, thE die 

Voraussetzungen für die Erlangung eines Dispenses vom 

Sáhreiben auf Durchschlagpapier für die Kandidaten nicht 

von vorneherein kiar waren. Es kann aber der 

PrUfungskornmission nicht zum Vorwurf gemacht werden, daE 

sie die bei 2thlauf der Prufung zu Tage getretenen und 

nicht vorgesehenen Probleme im Nachhinein dadurch löste, 

daE sie Bewerber, die nicht zum Schreiben auf 

Durchschlagpapier in der Lage waren, von diesem 

Erfordernis befreite. 

5. 	Der weitere Vorwurf eines nicht fair durchgeführten 
Bewertungsverfahrens 1st nach Auffassung der Kammer 

nicht begrflndet. Auf Grund der Stellungnahme des 

Vertreters des Präsidenten in der mUndlichen Verhandiung 

und der schriftlichen AuEerung der Prüfungskommission 

vom 23. Juli 1996, auf die insoweit verwiesen wird, 
steht zur Uberzeugung der Kammer fest, daE im Regelfall 

die Prüfer unabhängig voneinander die ihnen zugewiesenen 

Arbeiten korrigieren und jeweils Noterivorschläge machen, 

die gegebenenf ails mit dem jeweiligen Zweitprüfer oder 

auch unter Heranziehung eines dritten Prüfers diskutiert 

werden. Das Ergebnis dieses Verfahrens ist der 

ietztendiiche Notenvorschiag an die Prüfungskornmission. 

Der Beschwerdeführer hat keinen Beweis dafür erbringen 

können, daE im voriiegenden Fail von diesem 

vorgeschrieberien Verfahren abgewichen wurde. 

Insbesondere entbehrt seine Vermutung, daE ein PrUfer 

ohne eigene Bewertung nur die Noten des anderen Prüfers 

"übernornmen" habe, einer hinreichend sachlichen 

Grundlage. 
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Dem Antrag des Beschwerdeführers, die nicht bestandenen 

Arbeiten aus der PrUfung 1994 durch die im Termin 1995 

geschriebenen zu ersetzen und die Prüfung 1995 zusainmen 

mit Teil B aus 1994 als 'Erstprüfung" zu bewerten, kann 

nicht stattgegeben werden. Die maEgeblichen gesetzlichen 

Grundlagen, die VEP und ihre Durchführungsbestimnmungen 

in der geltenden Fassung sehen keine Moglichkeit vor, 
Ergebnisse zweier Prüfungsterrnine in der vom 

Beschwerdeführer gewi.inschten Weise zu "kombinieren', urn 

so zu einem positiven Gesamtergebnis zu kommen. 

Somit kann den Antrag auf Rückerstattung der 

Beschwerdegebuhr auch nicht stattgegeben werden. 

Ent scheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschäftsstellemthearntin: 	 Die Vorsitzende: 

M. Beer 	 C. Holtz 
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